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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL 
DES 

REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTHURN 
VOM 

8~/6 

200 Juni 1950. Nr. 2334. 

I. Die Einwohnergemej_nde Däniken unterbreitet mit Schrei 
ben vom 3. Juni 1950 den abgeänderten Bebauungsplan (Abänderung 
StrasseJ)} mit dem Ersuchen, es möchte demselben die Genehmigung 
erteilt werden. 

Die Gemeinde Däniken beabsichtigt, bei der Hagnauerstrasse 
zwischen Strasse Nr. 6 und Strasse Nr. 9 die im Bebauungsplan vor 
gesehene Stra~senbreite von 6 m auf 5 m zu reduzieren und das Stras 
senstück um 30 cm östlich zu verlegen. Der Bebauungsplan wurde in 
diesem Sinne abgeändert und während 30 Tagen zu jedermanns Einsicht 
öffentlich auf.gelegt. Einsprachen gegen die Abänderung sind keine 
eingegangen. Der von der ausse:rordentlichen Gemeindeversammlung vom 
30. Mai 1950 gutgeheissenen Abänderung des Bebauungsplanes kann dem 
zufolge zugestimmt werden. 

II. Gestützt hierauf wird 
beschlossen: 

Der von der fil-nwohnergemeinde Däniken beschlossenen.!!?.:: 
änderung des Bebauungsplanes {Abänderung der Strasse D) wird die 
Genehmigung_ erteil~ 

Taxe Fr. 15.- 
Publikationskosten " 14. --- 

Total Fr. 29,,-- (Staatskanzlei Nr. 467) N. 
--------- --------- 

Der Staa:.,c,eiber: 
1 r,_, 

,.-. 

Bau-Departement ( 2), Rubr , 78. 
Kantonales Tiefbauamt ( 3), mit Akten und 1 abge änder-tem Bebauungsplan. 
Kreisbauamt II? Olten. 
Kantonsbuchhaltung und Finanzkontrolle (2). 
Kantonales Hochbauamt. 
Ammannamt der Einwobnergemeinde Däniken, mit 1 abgeF..indertem Be 

bauungap.Lan , 
Amtsblatt (Dispositiv). 
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